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Pyramide Integrierter Pflanzenschutz: Grafik, TKL 

 

Vorbeugende Maßnahmen     

Förderung der ökologischen Vielfalt 

Standortwahl: Soweit es möglich ist, sollte für die jeweiligen Kulturpflanzen der passende 
Standort gewählt werden. Die Standorteignung der Kulturen muss vor der Pflanzung bzw. 
Aussaat geprüft werden. Arten- und Sortenbeschreibungen helfen weiter. 

 
Bodenpflege und Bodengesundheit: Bodenbearbeitung dient der Verbesserung der 
Bodendurchlüftung, des Wasserhaltevermögens, der Bodenerwärmung, der Lockerung und 
der Einarbeitung organischen Materials. 

 
Pflanzenauswahl: Verwendung robuster, toleranter und resistenter Arten und Sorten, 
Anbau zur richtigen Zeit (frühe & späte Sorten), Nutzung von hochwertigem, zertifiziertem, 
gesundem Saat- und Pflanzgut 

 
Fruchtfolge & Mischkultur: Beim Anbau von z. B. Kartoffeln, Tomaten, Erdbeeren, 
Kohlarten und anderer Gemüsearten soll möglichst ein langer Zeitraum zwischen einem 
Nachbau von Arten der gleichen Pflanzenfamilie auf der gleichen Fläche liegen 
(Fruchtfolge), um den Befall durch im Boden lebende Schadorganismen zu minimieren. 
Auch der Anbau von Untersaaten oder Mischkulturen kann den Infektionsdruck 
reduzieren. 

 
Düngung und Bewässerung: Ersetzen der Nährstoffe, die dem Boden durch 
regelmäßige Aberntung entzogen werden sowie Erhaltung und Verbesserung günstiger 
Bodeneigenschaften (Bodengefüge, Humusgehalt, Bodenleben) durch Zufuhr von 
organischer Substanz (Kompost). Die Belastung von Boden und Grundwasser durch zu 
hohe Nährstoffgaben ist zu vermeiden. Eine bedarfsgerechte Bewässerung ist zu 
garantieren, diese fördert die Pflanzengesundheit. 
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Beobachtung - Beratung 

Richtige Diagnose von Krankheiten und Schädlingen: Helfen können 
Gartenfachberater von Verein und Verband, Berater der Pflanzenschutzbehörden oder 
sachkundige Verkäufer in Industrie und Handel. Viele Hersteller von Pflanzenschutzmit- 
teln bieten Endverbrauchern den Service an, befallene Pflanzenproben zu untersuchen. 
Sie erstellen Diagnosen und geben Behandlungsempfehlungen. 

 

Bekämpfende Maßnahmen 
Physikalische Pflanzenschutzmaßnahmen: Absammeln (Raupen, Käfer, Schnecken), 
Zerdrücken & Abspülen (Eier von Schadschmetterlingen oder Blattläuse), Aufsammeln 
kranker Früchte, Insekten- und Vogelschutznetze, Drahtgeflecht z. B. gegen Wühlmäuse, 
Kaninchen und Hasen, Leimringe gegen Frostspanner, Thermische Verfahren 

 
Biotechnische Pflanzenschutzmaßnahmen: Leimtafeln (Gelb- oder Blautafeln), 
Lockstoffe und Köder, Pheromone (zur Verwirrung, Fallen zur Flugüberwachung bzw. 
zum Abfangen kleinerer Populationen). Durch den Einsatz von Monitoring-Fallen kann 
gezielt der korrekte Zeitpunkt zur Bekämpfung ermittelt werden. 

 
Biologische Pflanzenschutzmaßnahmen: Einsatz von Raubmilben, Schlupfwespen, 
Nematoden. Dieses Verfahren hat sich vor allem bei Schädlingen wie Weißen Fliegen, 
Spinnmilben, Blattläusen oder Thripsen in Gewächshäusern bewährt. 

 
Mikrobiologische Schädlingsbekämpfung: Einsatz von Pilzen, Viren und Bakterien 
(z. B. Bacillus thuringiensis) gegen schädigende Insekten. 

 
Pflanzenstärkungsmittel: Unter Pflanzenstärkungsmitteln versteht man gemäß neuer 
Definition im Pflanzenschutzgesetz Stoffe und Gemische einschließlich Mikroorganismen, 
die ausschließlich dazu bestimmt sind, allgemein der Gesunderhaltung der Pflanzen zu 
dienen oder dazu bestimmt sind, Pflanzen vor nichtparasitären Beeinträchtigungen zu 
schützen. www.bvl.bund.de/pstm. 
 
Grundstoffe: Die Kategorie der Grundstoffe wurde mit der Verordnung (EG) Nr. 
1107/2009 in der EU neu eingeführt. Es handelt sich um Stoffe, die nicht in erster Linie für 
den Pflanzenschutz verwendet werden, aber dennoch für die Bekämpfung bestimmter 
Schaderreger von Nutzen sind.  

Das BVL veröffentlicht daher auf seiner Homepage für genehmigte Grundstoffe jeweils ein 
Datenblatt mit den wichtigsten Inhalten zu deren Anwendung. 

 
Chemische Pflanzenschutzmaßnahmen:  
Chemische Pflanzenschutzmittelanwendungen sind nach den allgemeinen 
Grundsätzen des integrierten Pflanzenschutzes zu vermeiden. Daher sollten 
Anwendungen ohne Vorliegen einer genauen Diagnose, die einen 
bekämpfungswürdigen Befall durch Schädlinge oder Krankheiten eindeutig feststellt, 
grundsätzlich nicht erfolgen. Ausnahmen hiervon sollten nur im Einzelfall nach einer 
fachkundigen Beratung gemacht werden. 

http://www.bvl.bund.de/pstm

